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TEIL 4

Schlussvorschrift

§ 59
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün­
dung in Kraft und am 31. Dezember 2015 außer Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten tritt die Verord­
nung über Aufgaben, Aufbau und Verwaltung der Ru­
hegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes
vom 28. Januar 1976 (Amtsbl. S. 118), zuletzt geän­
dert durch Verordnung vom 21. März 2005 (Amtsbl.
S. 502), außer Kraft.

Saarbrücken, den I. Oktober 2008

Der Minister für Inneres und Sport

Meiser

Richtlinien

389 Richtlinien
für die Vergabe von Aufträgen

über Lieferungen und Leistungen
durch die saarländische LandesverwaItung

(Beschaffungsrich tlinien)

Vom 16. September 2008

Az.: MdF - C/4-4-H 1271 - Ha

Aufgrund des § 55 Abs. 2 des Gesetzes betreffend Haus­
haltsordnung des Saarlandes (LHO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. November 1999 (Amtsbl.
2000 S. 194), geändert durch Gesetz vom 15. Februar
2006 (Amtsbl. S. 474, 530) werden die nachstehenden
Beschaffungsrichtlinien erlassen:

Allgemeines

1.1 Diese Beschaffungsrichtlinien erstrecken sich
auf die Vergabe von Aufträgen über alle lie­
ferungen und Leistungen der saarländischen
Landesverwaltung im Bereich der Verdin­
gungsordnung ftir Leistungen - ausgenom­
men Bauleistungen - (VOL).

1.2 Grundsätzlich sind Beschaffungen im
Wege des Kaufs abzuwickeln. Besteht je­
doch für den Erwerb oder die Nutzung von
Vermögensgegenständen eine Wahlmöglich­
keit zwischen Kauf-, Miet-, Leasing-, Miet­
kauf- oder ähnlichen Verträgen, so ist vor
dem Vertragsabschluss zu prüfen, welche
Vertragsart für das Land am wirtschaftlichs­
ten ist.

1.3 Das wirtschaftlichste Angebot ist dasjenige,
bei dem das günstigste Verhältnis zwischen

der gewünschten Leistung und dem verlang­
ten Preis erzielt wird. Maßgebend für die Leis­
tung sind alle auftragsbezogenen Umstände
(z. B. technische, funktions bedingte, umwelt­
relevante Gesichtspunkte, Kundendienst,
Folgekosten, insbesondere im Personalbe­
reich); sie sind bei der Wertung der Angebote
zu berücksichtigen (siehe Arbeitsanleitung
"Einführung in Wirtschaftlichkeitsuntersu­
chungen" - Anlage zur VV zu § 7 LHO).

1.4 Bei allen Beschaffungsmaßnahmen sind von
der zuständigen Beschaffungsstelle Wirt­
schaftlichkeitsuntersuchungen anzustellen,
die bei einfachen Beschaffungen mindestens
in der Einholung mehrerer Angebote beste­
hen. Das Ergebnis ist aktenkundig zu ma­
chen.

Sofern für zu beschaffende Gegenstände üb­
licherweise mehrere BeschatTungsarten in
Frage kommen, muss die Wirtschaftlichkeits­
untersuchung einen Vergleich der jeweiligen
Formen Kauf, Miete, Mietkauf und Leasing,
unter Abzinsung der Leasingangebote nach
der Barwert-Methode, oder ähnlichen Verträ­
gen sowie eine Begründung zur Vertrags lauf­
zeit und zum Vertragstyp enthalten. Das Er­
gebnis der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
ist aktenkundig zu machen und dem zustän­
digen Haushaltsbeauftragten zuzuleiten.
Die BeschatTung erfolgt nach Zustimmung
durch den Haushaltsbeauftragten. Ein Man­
gel an Haushaltsmitteln ftir den Erwerb durch
Kauf reicht als Rechtfertigungsgrund für die
Begründung von Dauerschuldverhältnissen
nicht aus.

1.5 BeschatTungen im Wege des Leasing bedür­
fen nach Nr. 4.3 der VV zu § 38 LHO un­
geachtet der sonstigen haushaltsrechtlichen
Voraussetzungen stets der Zustimmung des
Ministeriums der Finanzen, sofern es nicht
vorab darauf verzichtet. Die erforderliche
Zustimmung ist von der Stelle zu beantragen,
der die ftir das Vorhaben verftigbaren Haus­
haltsmittel zur Bewirtschaftung zugewie­
sen sind. Dem Antrag ist die gemäß Nr. 1.4
durchzuführende Wirtschaftlichkeitsuntersu­
chung beizufügen.

1.6 Die Zuständigkeit für den Abschluss von
Leasing- bzw. Mietkaufverträgen richtet sich
nach den Bestimmungen dieser Richtlinie
über zentrale oder dezentrale Beschaffung
(siehe Nm. 7 und 8).

1.7 Bei der Durchftihrung von BeschatTungs­
maßnahmen sind - soweit sinnvoll und
wirtschaftlich - elektronische Verfahren zu
nutzen. Nach Möglichkeit sind alle Phasen
des Beschaffungsprozesses von der Bedarfs­
erhebung, über die Ausschreibung und die
Vergabe bis zur Bestellung und Abrechnung
durch entsprechende Programmmodule zu
unterstützen (E-Procurement).
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1.8 Bei Bestellungen aus Rahmenverträgen ist­
soweit verHigbar - das "Elektronische Ka­
talog- und Bestel.!system der Landesverwal­
tung" zu nutzen. Uber eine gesonderte Maske
in diesem System können auch Produkte an­
fordert werden, die nicht in Rahmenverträgen
verfügbar sind.

2 Rechtscharakter

Die Beschaffungsrichtlinien begründen keine
Rechtsbeziehungen gegenüber Dritten. Dritte ha­
ben keinen Anspruch auf Einhaltung der Bestim­
mungen dieser Richtlinien.

3 Vergabevorschriften

3.1 Bei der Vergabe von Lieferungen und Leis­
tungen - ausgenommen Bauleistungen - ist
nach den Bestimmungen dieser Beschaffungs­
richtlinien, der VOL sowie nach sonstigen
ergänzenden bundes- und landesrechtlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu ver­
fahren. Eine Auflistung der zu beachtenden
Vorschriften ist im Intranet abrufbar.

3.2 Teil B der VOL sowie die Zusätzlichen Ver­
tragsbedingungen für die Ausführung von
Leistungen - ausgenommen Bauleistungen
- sind grundsätzlich zu Bestandteilen der
abzuschließenden Verträge zu machen.

Eine aktuelle Fassung ist im Intranet abruf­
bar.

3.3 Zur Vereinheitlichung des Vergabeverfahrens
sind Vordrucke gemäß den Mustern im Intra­
net zu verwenden.

4 Beschaffungsgrundsätze

4.1 Die Beschaffungen sind im Blick auf eine
wirtschaftliche und sparsame HaushaltsHih­
rung (§ 7 LHO) vorzunehmen. Dabei sind
auch Gesichtspunkte des Umweltschutzes
(insbesondere der Einsatz von umweltfreund­
lichem Papier und Holzprodukten aus FSC­
zertifizierter Produktion, siehe Nr. 4.3) sowie
soziale Aspekte (keine Beschaffung von Pro­
dukten aus ausbeuterischer Kinderarbeit, sie­
he Nr. 4.5) zu berücksichtigen. Nach diesen
Grundsätzen ist sowohl bei der Festlegung
von Art und Menge des Bedarfs als auch bei
der Auftragsvergabe zu verfahren.

4.2 Bei umweltbedeutsamen Beschaffungen
sind bei der Erkundung des Marktes auch
Ermittlungen darüber anzustellen, welche
umweltfreundlichen Lösungen angeboten
werden. Die Leistungsbeschreibung im Sin­
ne von § 8 VOLIA ist so zu fassen, dass et­
waige Gesichtspunkte des Umweltschutzes
vorgegeben werden (konstruktive Leistungs­
beschreibung). In geeigneten Fällen sind
Umwelteigenschaften im Wege der funk-

tionalen Leistungsbeschreibung (§ 8 Nr. 2
Abs. I Buchstabe a VOLlA) vorzugeben.

4.3 Die einzelnen Bedarfsstellen müssen min­
destens 90 % umwelttTeundliches Papier ver­
wenden, wobei ein Teil dieser Quote aus Re­
cyclingpapier mit der Kennzeichnung "Blauer
Engel" und der andere Teil aus Papier beste­
hen soll, dessen Holz in FSC-zertifizierten
Wäldern erzeugt wurde. Bei der Beschaffung
von Holzprodukten ist vorrangig auf Produk­
te aus FSC-zertifizierter Produktion zurück­
zugreifen.

4.4 Bei der Bedarfsanmeldung sowie der Auf­
stellung der Vergabeunterlagen sind die vom
Deutschen Normenausschuss sowie die vom
Ausschuss für Lieferbedingungen und Güte­
sicherung beim Deutschen Normenausschuss
entwickelten Normen, Normen der Europäi­
schen Union, soweit sie in der Bundesrepub­
lik Deutschland unmittelbar geltendes Recht
sind, Grundsätze Hir die Beschaffenheit von
Waren und Leistungen (Gütebedingungen)
sowie die der Gütesicherung dienenden Gü­
tezeichen zu berücksichtigen; ihre Erfüllung
ist mit den Auftragnehmern vertraglich ab­
zusichern.

4.5 Berücksichtigung finden nur Produkte, die
ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne
der ILO-Konvention 182 hergestellt sind,
bzw. Produkte, deren Hersteller oder Ver­
käufer aktive ziel führende Maßnahmen zum
Ausstieg aus der ausbeuterischen Kinderar­
beit eingeleitet haben. Bei Produkten oder
Teilen von Produkten, die in Asien, Afrika
oder Lateinamerika hergestellt oder verarbei­
tet worden sind, ist dies durch die Zertifizie­
rung einer unabhängigen Organisation oder
eine entsprechende Selbstverpflichtung nach­
zuweisen (nähere Erläuterungen hierzu sind
im Intranet abrufbar).

5 Bedarfsstellen

5.1 Bedarfsstellen sind alle Landesdienststellen,
die Lieferungen oder Leistungen zur Erfül­
lung ihrer Aufgaben benötigen; dazu zählen
grundsätzlich auch die Landesbetriebe nach
§ 26 Abs. I LHO.

5.2 Der Bedarfsstelle obliegen:

Bedarfsermittlung;

Prüfung der Zuständigkeit;

- Bedarfsplanung, ggf. in Zusammenarbeit
mit den Zentralen Beschaffungsstellen
(vgl. Nr. 7);

Beschreibung der Anforderungen an den
zu beschaffenden Gegenstand;

in den Fällen der Nr. 7.2 Beschaffungs­
auftrag an die Zentralen Beschaffungs­
stellen;
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- ggf. Beteiligung bei der Wertung der An­
gebote;

- Abnahme der Leistungen;

- Zahlung der Rechnungen.

5.3 Bedarfsstellen dürfen nur im Einvernehmen
mit den mittelbewirtschaftenden Stellen han­
deln.

5.4 Zur Geltendmachung eventueller Ansprüche
gegen den Auftragnehmer (z. B. Nachbesse­
rung, Wandlung, Minderung, sonstige Män­
gelansprüche ) hat die Bedarfsstelle sofort
nach Erhalt der Lieferung diese auf Richtig­
keit, Vollständig~eit und Funktionsfahigkeit
zu überprüfen. Uber festgestellte Mängel ist
die zuständige Beschaffungsstelle unverzüg­
lich zu informieren.

6 Beschaffungsstellen

6.1 Beschaffungsstellen sind alle Landesdienst­
stellen, denen die Vorbereitung und der Ab­
schluss entsprechender Verträge übertragen
ist.

Beschaffungsstellen sind die Zentralen Be­
schaffungsstellen (vgl. Nr. 7) und die Be­
darfsstellen, soweit nicht die Zuständigkeit
der Zentralen Beschaffungsstellen begründet
ist (vgl. Nr. 8).

6.2 Der Beschaffungsstelle obliegen:

- Überprüfung der Bedarfsmeldung;

Durchführung von Ausschreibungsver­
fahren oder Anforderung von Angeboten
sowie dazugehöriger Proben und Muster;
soweit fachspezifisch erforderlich, unter
Beteiligung der Bedarfsstelle;

- Verhandlungen mit Bietern im Rahmen
der Vorschriften der VOL;

- Vergabe des Auftrags;

- auf Anforderung: Überwachung der Ver-
tragsabwicklung der Bedarfsstellen;

- auf Anforderung: Verfolgung von Män­
gel- und Schadensersatzansprüchen.

6.3 Mit Beschaffungsaufgaben sind Mitarbeite­
rinnen und Mitarbeiter zu betrauen, die über
die erforderlichen Sach- und Warenkenntnisse
verfügen; diese sind gehalten, ihre Kenntnis­
se durch ständige Beobachtung der Marktent­
wicklung auf dem neu esten Stand zu halten
und alle Beschaffungen zügig abzuwickeln.

6.4 Die Beschaffungsstellen haben ihren jeweili­
gen Obersten Landesbehörden jährlich einen
Tätigkeitsbericht vorzulegen, aus dem sich
mindestens das Volumen der Beschaffungen,
die Aufteilung nach Vergabearten, die Zahl
der abgeschlossenen Verträge und die jewei­
ligen Vertragspartner ergeben.

7 Zentrale Beschaffung

7.1 Die zentrale Beschaffung erfolgt durch die
Zentralen Beschaffungsstellen (ZB) beim
Landesamt für Zentrale Dienste.

7.2 Für die Vergabe von Aufträgen über Liefe­
rungen und Leistungen für IT-Hard- und Soft­
ware gemäß den geltenden Richtlinien für die
Beschaffung und den Einsatz von Informati­
onstechnik und für allgemeine Bedarfsgüter
gemäß den Anlagen I und 2 ist die Zentrale
Beschaffungsstelle beim Landesamt für Zen­
trale Dienste zuständig.

7.3 Für die Vergabe von Aufträgen über Tele­
kommunikations-Anlagen (TK-Anlagen)
einschließlich Endgeräte, Mobilfunk- und Te­
lefax-Einrichtungen sowie sonstige Fernmel­
deanlagen, sofern diese einem selbständigen
Nutzungszweck dienen und nicht Bauleistun­
gen im Sinne von § I VOB/A ist das Landes­
amt für Zentrale Dienste - Amt für Bau und
Liegenschaften - zuständig; ausgenommen
hiervon sind die TK-Anlagen, deren Endgerä­
te, Mobilfunk- und Telefax-Einrichtungen so­
wie sonstige Fernmeldeanlagen der Behörden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) im Zuständigkeitsbereich des Ministe­
riums für Inneres und Sport (vgl. Richtlinien
über die Einrichtung und Nutzung der dienst­
lichen Femmelde- und Telekommunikations­
anlagen einschließlich der Kostenregelung
vom 25. September 2002 (GMBI. S. 366) in
der jeweils geltenden Fassung.

7.4 Entstehen hinsichtlich der Zuständigkeit
Zweifelsfragen, so entscheidet das Ministeri­
um der Finanzen im Einvernehmen mit der
jeweils zuständigen obersten Landesbehörde.

8 Dezentrale Beschaffung

Bedarfsstellen können die in Anlage I - Sam­
melbeschaffun!?smaßnahmen - und 2 - EinzeI­
beschaffungsmaßnahmen - nicht aufgelisteten
Bedarfsgegenstände selbst beschaffen (s. Nr. 5.3).

Beschaffungen einzelner Bedarfsgüter im Wert bis
1.000 Euro können in eigener Zuständigkeit (im
Rahmen der Regelungen der VOL) durchgeführt
werden, sofern es sich nicht um Gegenstände han­
delt, die unter die Sammelbeschaffungsmaßnah­
men (s. Anlage I) fallen und für die bereits Rah­
menlieferverträge oder Sukzessivlieferverträge
abgeschlossen sind (Kataloggegenstände).

Darüber hinaus können die Bedarfsstellen alle Be­
schaffungen auf der Basis von Rahmenlieferver­
trägen (s. Tz. 12.3.2) in eigener Zuständigkeit aus­
führen; die zuständige zentrale Beschaffungsstelle
ist in diesen Fällen nur nachrichtlich zu beteiligen.
Hierbei ist - soweit verfügbar - das "Elektro­
nische Katalog- und Bestellsystem der Landesver­
waltung" zu nutzen (vgl. Nr. 1.8). Die Benachrich­
tigung ist in diesem Fall erfüllt.

Die Beschaffung gebrauchter Gegenstände unter­
liegt der Zustimmung der ZB.




